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A. Auftrag und Auftragsdurchführung

Vom Eigenbetrieb KUBRA Sparte “Abwasserwerk“ der Stadt

Brakel erhielten wir den Auftrag, auf Basis des zur Nach-

kalkulation aufgestellten Jahresabschlusses 2019 für den

Schmutz- und Regenwasserbereich der Stadt Brakel die Ge-

bühren zu kalkulieren, die erforderlich sind, um kosten-

deckende Jahresergebnisse zu erzielen. Die Nachkalkula-

tion beinhaltet für Schmutz- und Regenwasser eine ver-

brauchsabhängige Benutzungsgebühr und für den Schmutzwas-

serbereich eine verbrauchsunabhängige Grundgebühr. Ferner

sind darauf aufbauend Prognosezahlen für 2020 und für den

dreijährigen Kalkulationszeitraum von 2021 bis 2023 die

entsprechenden Schmutzwasser- und Regenwassergebührenan-

sätze zu berechnen.

Wir haben die Berechnungen vorgenommen aufgrund von Anga-

ben, die wir u. a. von der Stadt Brakel erhalten haben.

Im Übrigen haben bei unseren Berechnungen Maßstäbe zu-

grunde gelegen, die sich auf der Grundlage der Kosten-

rechnung und der bisherigen Ergebnisse sowie aus über-

schaubaren Planzahlen der Jahre 2019 bis 2023 ableiten

lassen.

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwort-

lichkeit sind die als Anlage beigefügten allgemeinen Auf-

tragsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte

und Steuerberatungsgesellschaften maßgebend.

Die allgemeinen Auftragsbedingungen gelten auch im Ver-

hältnis zu einer anderen Person als dem Auftragsgeber

(Haftung gegenüber Dritten).
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Vorgehensweise und Auftragsdurchführung

1. Grundbegriffe der Kostenrechnung

Das eigenbetriebliche Rechnungswesen wird üblicherweise in

Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung (Kalkulation) unter-

teilt. Beide Zweige sollen den zahlenmäßigen Ablauf des Wirt-

schaftsgeschehens eines Abwasserentsorgungsbetriebes wie-

derspiegeln. Bestandteile der Finanzbuchhaltung sind die so-

genannte Hauptbuchhaltung, diverse Nebenbuchhaltungen (An-

lagenbuchführung, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung,

usw.) und das Belegwesen. Die Finanzbuchhaltung orientiert

sich an tatsächlich verausgabte oder zahlungswirksame (pa-

gatorische) Kosten, wobei die Kostenrechnung auf den kalku-

latorischen Ansatz abstellt.

Gesetzliche Grundlagen sind für die Finanzbuchhaltung im We-

sentlichen die Regelungen in der Eigenbetriebsverordnung

NRW, zum HGB und zum „NKF-Gesetz“ und für die Kostenrechnung

das Kommunalabgabengesetz des Landes Nordrhein-Westfa-

len(KAG). Aufgrund der unterschiedlichen Gesetze weichen

auch die jeweiligen Ansätze voneinander ab, z. B. der Ansatz

der Verzinsung. Im Grundaufbau vollzieht sich jede Kosten-

rechnung in den drei Stufen Kostenarten-, Kostenstellen- und

Kostenträgerrechnung. Die Ausgestaltung dieser Grundelemente

ist im Wesentlichen von den individuellen Rahmendaten (Ent-

sorgungsstruktur, Abwasserreinigung, Kläranlagen, Samm-

lungsanlagen oder Druckentwässerung, usw.) abhängig.
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1.1. Kostenartenrechnung

Die Kostenartenrechnung nimmt die Aufgabe wahr, die ver-

schiedenen Konten der Finanzbuchhaltung zu sammeln und im

Wesentlichen nach den Vorgaben des KAG zu ordnen. Die Kos-

tenartenrechnung bildet die Grundlage der gesamten Kosten-

rechnung, indem sie die Kostenbeträge systematisch erfasst

und für die nachgelagerte Kostenstellen- und Kostenträger-

rechnung verfügbar aufbereitet. Für die Schmutzwasser- und

Regenwasserentsorgung in Brakel erfolgt im Rahmen der Fi-

nanzbuchhaltung des Eigenbetriebes auch systembedingt die

Buchung unter Beachtung der Grundsätze der ordnungsmäßigen

Buchführung. Dabei sind gewisse Umgliederungen gemäß KAG zu

berücksichtigen, um letztlich die in der Kostenrechnung wei-

terverarbeiteten Kostenbeträge (siehe im Folgenden letzte

Spalte, Überleitungsrechnung) zu erhalten. Zusätzlich er-

folgt ein verprobbarer Abgleich mit Zahlen des erstellten

Jahresabschlusses 2019. Dies wird insbesondere auch als der

Vorteil der Jahresabschlussbasierten Kalkulation gesehen.

1.2 Kostenstellen-, Kostenträgerrechnung

Kostenstellen sind die Orte der Kostenentstehung. Sie sollen

aufzeigen, wo die Kosten entstanden sind. Die Kostenstellen-

bildung des Abwasserwerkes der Stadt Brakel richtet sich im

Wesentlichen nach technischen Ordnungskriterien, indem die

Kostenstellen nach Hauptgruppen unterteilt sind. Die Kosten-

trägerrechnung rechnet die in den Kostenstellen entstandenen

Kosten den Kostenträgern (Schmutzwasser je cbm) zu.
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2. Überleitungsrechnungen mit Erläuterungen

Als Grundlage für die Kostenrechnung (Kalkulation) dient die

Gewinn- und Verlustrechnung des Wirtschaftsjahres 2019, wel-

che im Folgenden "übergeleitet" wird:

2.1 Überleitungsrechnung Eigenbetrieb KUBRA Sparte Abwasser

Bezeichnung
Gewinn- und
Verlustrech-
nung 2019

Überleitung
2019 NKAG

€ € €

1. Umsatzerlöse 2.670.540,02 -2.522.008,32 145.531,70

2. Andere akti-
vierte Eigen-
leistungen 0,00 0,00 0,00

Überdeckung 0,00 0,00 0,00

3. Sonstige be-
triebliche
Erträge

129.257,49 -43.017,26 86.240,23

4. Materialauf-
wand 877.922,14 -43.017,26 834.904,88

5. Personalauf-
wand 485.564,48 0,00 485.564,48

6. Abschreibungen 872.460,10 0,00 872.460,10

7. Sonstige be-
triebliche
Aufwendungen

343.622,82 -63.800,00 279.822,82

8. Zinsergebnis 408.830,84 -408.830,84 0,00

9. Sonstige
Steuern 754,32 0,00 754,32

10. Kalk. Zinsen 0,00 408.830,84 408.830,84

11. Überdeckung
nach NKAG 0,00 0,00

12. Jahresfehlbe-
trag -189.357,19 189.357,19 0,00

Gesamt: 2.650.565,51
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2.2 Erläuterungen zur Überleitung

Obige Umgliederung gibt Auskunft darüber, inwieweit die

Werte aus dem Jahresabschluss gemäß § 6 KAG modifiziert wer-

den müssen. Im Folgenden werden die Umgliederungen im ein-

zeln erläutert:

In den Umsatzerlösen beim Abwasserwerk in Höhe von

€ 2.670.540,02 sind bereits berücksichtigte Schmutz- und Re-

genwassergebühren in Höhe von insgesamt € 2.522.008,32 ent-

halten. Ferner sind Erträge aus der Auflösung der empfange-

nen Ertragszuschüsse von 145.531,70 enthalten. Hier erfolgt

- analog dem handelsrechtlichen Ansatz - eine entsprechende

gebührenentlastende Gegenkalkulation. Somit ergibt sich für

die Spalte Kostenrechnung ein Betrag von € 145.531,70. Die-

ser mindert die weiteren unten stehenden Kosten und wirkt

damit entlastend auf die Abwassergebühren.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von

€ 129.257,49 sind im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung

von Investitionszuschüsse enthalten. Hier erfolgt –analog

der Ertragszuschüssen (siehe Umsatzerlöse)- die entspre-

chende Überleitung. Die Position umfasst u. a. Erträge aus

dem Verkauf von Anlagevermögen (750,00 €) oder Erträge aus

der Auflösung von Rückstellungen. Erstattungen, die im Rah-

men des Hochwassers Erkeln vereinnahmt wurden, werden hin-

gegen abgezogen. Somit ergeben sich insgesamt für die Gebüh-

renkalkulation Beträge von € 86.240,23 gebührenentlastend.

In dem Materialaufwand sind ebenfalls 43.017,26 € enthalten,

die Aufwendungen für den Hochwasserschutz entsprechen und
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seitens der Stadt erstattet wurden. Diese Aufwendungen wer-

den gebührenentlastend abgezogen, so dass insgesamt

834.904,88 € in die Berechnung einbezogen werden.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen können mit Ausnahme

von € 63.800,00 übernommen werden. Ursache sind Aufwendungen

für drohende Verluste, die gebührenrechtlich nicht Kosten-

erhöhend wirken dürfen.

Bei den Berechnungen der kalk. Zinsen wurde auftragsgemäß

berücksichtigt, dass gem. § 10 Abs. 5 EigVO ein Jahresüber-

schuss erwirtschaftet werden soll, der es ermöglicht, dass

die Substanzerhaltung des Abwasserwerkes nicht ausgehöhlt

wird (hier Jahresüberschuss 0,00 €, da die Abschreibungen

voll erwirtschaftet werden). Darüber hinaus wird ein Betrag

für Eigenkapitalzins bzw. zur Abführung an den Stadthaushalt

nicht einkalkuliert, weil davon ausgegangen wird, dass ein

Vermögensverzehr, z. B. durch Anlageabgänge, nicht eintritt.

Die kalkulatorischen Zinsen werden bei Zugrundelegung eines

Prozentsatzes von 3% deutlich unterschritten.

Sich ergebende Kostenunterdeckungen aus Vorjahren können ge-

mäß § 6 Abs. 2 KAG bis zu 3 Jahren nach Entstehung gebühren-

erhöhend angesetzt werden. Analog müssen Kostenüberdeckungen

kostenentlastend gegengerechnet werden. Für die Kalkulati-

onsperiode sind keine Kostenüberdeckungen gebührenentlastend

zu berücksichtigen. Analog ergeben sich vorgabegemäß keine

Ansätze aus Kostenunterdeckungen.
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3. Modifizierung nach KAG und Prognosewerte

3.1 Abschreibungen

Die Abschreibungen ergeben sich aus dem auch für den geprüf-

ten Jahresabschluss notwendigen Anlagennachweis. Dieser wird

mit der Software der DATEV eG erstellt. Das Programm bietet

eine gesicherte und verprobbare Kostenrechnung, in dem jeder

Vermögensgegenstand gesondert erfasst ist. Auf dieser Basis

wurden die Abschreibungen für den Planungszeitraum in Anleh-

nung des Wirtschaftsplanes und den Angaben der Stadt Brakel

errechnet. Im Einzelnen ergeben sich folgende, auch jahres-

übergreifende größere Investitionen (in T€) für die Jahre

2020 bis 2023:

2020 2021 2022 2023

Ertüchtigung KA
Brakel 200 300 1.700 100

Pumpstation Hembsen 280 700 100

Druckrohrleitung
Hembsen 650 35

Gewerbegebiet Brakel 50 180 1.075 540

RKB Hakesbach 180 210

Neubaugebiet Gehrden 200 170

Sonstige Investi-
tionen 919 810 490 470

1.999 2.015 4.135 1.210
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Darauf aufbauend ergeben sich Abschreibungen wie folgt:

Abschr. Altanlagen 875 860 850 841

Abschr. Neu-Invest. 15 59 101 172

Summe Abschreibungen 890 919 951 1.013

3.2 Kalkulatorische Zinsen

Insgesamt errechnen sich für 2021 bis 2023 durchschnittlich

rd. € 550.000 an kalkulatorischen Zinsen. Grundsätzlich re-

sultieren nach KAG zu kalkulierende Zinsen aus den für In-

vestitionen erforderlichen Geldmitteln. Somit wurden die

kalkulatorischen Zinsen vom Restbuchwert des Anlagevermögens

abgeleitet. Dort sind bekanntlich die abgeschriebenen Inves-

titionen mit dem Restbuchwert ausgewiesen. Dem ist analog

das Abzugskapital (Sonderposten, Ertragszuschüsse, Investi-

tionszuschüsse, usw.) entgegengesetzt, so dass der rechne-

rische Saldo gem. KAG mit dem entsprechenden Zinssatz belegt

ist.

3.3 Planungswerte und Kostenschätzungen in die Zukunft

Soweit nach derzeitigem Stand im Kalkulationszeitraum Auf-

wendungen bzw. Kosten feststehen, sind diese enthalten. Im

Übrigen ist mit pauschalen Steigerungen gerechnet differen-

ziert nach Aufwandsarten: Materialaufwand mit 1%iger Stei-

gerung, Personalaufwand 2,5%ige Steigerung, sonstige be-

triebliche Aufwendungen 1,5%iger Steigerung (teils gemittelt

1,0%).
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4. Zugrunde zulegende technische Daten

Die zu kalkulierende berechenbare Entsorgungsmenge ist ab-

hängig vom jeweiligen abgelesenen Frischwasserverbrauch.

Hier wird für die Prognose 2020 der Wert von 630.000 cbm

berechenbare Entsorgungsmenge pro Jahr angegeben (Ablesung

2019: 649.718 cbm). Da im Entsorgungsgebiet derzeit ver-

stärkt eigene Brunnen gebaut werden, wird im Kalkulations-

zeitraum ein Sicherheitsabschlag von 5.800 cbm vorgenommen.

Die kalkulierte berechenbare entwässerte Fläche wurde mit

2.683.365 qm (2.684.161 qm abzüglich Sicherheitsabschlag von

796 qm) eingerechnet.
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5. Berechnung des jeweiligen Gebührensatzes

5.1 Schmutzwassergebühren €

· Die gebührenfähigen Kosten in € betragen
(siehe Anlage 1a)

2021 1.892.000

2022 1.963.000

2023 1.992.000

gemittelt: 1.948.895

· Über Grundgebühreneinnahmen können
erzielt werden

598.000

· Restbetrag (abzudecken nach verbrauchten
cbm) 1.350.895

Soweit 624.000 cbm pro Jahr berechnet werden können, ergibt

sich der Gebührensatz für die Schmutzwasserentwässerung von

gerundet 2,16 €/cbm durch Division und teilt sich auf die

einzelnen Jahre wie folgt auf (€/cbm):

2021 2,06

2022 2,19

2023 2,23.
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5.2 Niederschlagwassergebühren

€

· Die gebührenfähigen Kosten betragen
(siehe Anlage 1a)

2021 897.039

2022 952.372

2023 979.032

gemittelt: 942.814

· Über Grundgebühreneinnahmen können
erzielt werden

0,00

· Restbetrag (abzudecken nach qm)
942.814

Soweit 2.683.000 cbm pro Jahr berechnet werden können, ergibt

sich der Gebührensatz für die Niederschlagwasserbeseitigung

von gerundet 0,35 €/cbm durch Division und teilt sich auf

die einzelnen Jahre wie folgt auf (€/cbm):

2021 0,34

2022 0,35

2023 0,36.
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B. Ergebnisse der Kalkulation 2021 bis 2023

Nachrichtlich werden die derzeitigen Gebührensätze nach den

bestehenden Satzungen in Klammern angeführt.

1. Schmutzwassergebühr:

a) Mengenunabhängige Gebühr
je Grundstücksanschluss
(Grundgebühr) €/Monat

bis  Q3/4    10 €/Monat (unverändert)

bis Q3/10    20 €/Monat (unverändert)

bis Q3/16    40 €/Monat (unverändert)

b) Mengenabhängige Gebühr
€/cbm 2,16 (bisher 1,61)

1. Niederschlagwassergebühr:

a) Verbrauchsunabhängige Gebühr
je Grundstücksanschluss
(Grundgebühr) €/Monat 0,00 (bisher 0,00)

b) Verbrauchsabhängige Gebühr
€/qm 0,35 (bisher 0,31)

Die Berechnungen ergeben sich im Einzelnen bei den entspre-

chenden zu berücksichtigenden Mengen aus den Anlagen.

Bad Oeynhausen, den 11.11.2020

A C C U R A - J A N O S
Steuerberatungsgesell-

schaft mbH

(Hengelbrock)
Steuerberater



Gebührenkalkulation Plan 2021
Nr. Bezeichnung Betrag SW RW MW KKA

Gruben

1 Betriebskosten 1.627.000,00 1.212.440,40 273.173,30 122.513,10 18.873,20
Anteile für die Kalkulation 74,52% 16,79% 7,53% 1,16%
Anschluß Hembsen 0,00
4.Reinigungsstufe 0,00

2 Personalkosten (in BK enthalten) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Verhältnis KR 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Abschreibungen 918.524,22 498.324,95 379.717,91 40.231,36 250,00
Verhältnis Buchwert 54,28 41,34 4,38 0,00
Anschluß Hembsen 0,00 0,00
4.Reinigungsstufe 0,00 0,00 0,00

4 Kalkulatorische Zinsen 483.256,64 262.263,38 199.778,29 21.214,97 0,00
Verhältnis AV Buchwert 54,27 41,34 4,39 0,00

5. Kostenüberdeckung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 abzgl. Erlösabzüge -230.000,00 -173.397,00 -38.847,00 -17.526,00 -230,00
75,39 16,89 7,62 0,10

1.799.631,73 813.822,51 166.433,43 18.893,20
Mischwasserkostenverteilung 83.216,71 83.216,71 -166.433,43

1.882.848,44 897.039,22
Grundgebühr (wie 2019 10,00€) -598.795,20 0,00
Grundlage für Gebührenkalkulation (Mengengebühr) 1.284.053,24 897.039,22 19.123,30

0,68 0,32

Schmutzwasser Regenwasser
bei cbm bei rech qm

Wert für 2019 630.000 2.684.161
Sicherheitsabschlag (Wetter, Einwohner) -5.793 -796

rechnerisch 624.207 2,06€                   0,34€                2.683.365

nachrichtlich: genommene Gebühr 2019 1,61 0,31



Gebührenkalkulation Plan 2022
Nr. Bezeichnung Betrag SW RW MW KKA

Gruben

1 Betriebskosten 1.641.050,50 1.222.910,83 275.532,38 123.571,10 19.036,19
Anteile für die Kalkulation 74,52% 16,79% 7,53% 1,16%
Anschluß Hembsen 24.949,50 24.949,50
4.Reinigungsstufe 0,00 0,00 0,00

2 Personalkosten (in BK enthalten) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Verhältnis KR 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Abschreibungen 950.667,00 515.772,05 393.005,74 41.639,21 250,00
Verhältnis Buchwert 54,28 41,34 4,38 0,00
4.Reinigungsstufe 0,00 0,00 0,00

4 Kalkulatorische Zinsen 571.584,09 310.198,69 236.292,86 25.092,54 0,00
Verhältnis AV Buchwert 54,27 41,34 4,39 0,00

5. Kostenüberdeckung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 abzgl. Erlösabzüge -230.000,00 -173.397,00 -38.847,00 -17.526,00 -230,00
75,39 16,89 7,62 0,10

1.875.484,57 865.983,98 172.776,86 19.056,19
Mischwasserkostenverteilung 86.388,43 86.388,43 -172.776,86

1.961.873,00 952.372,41
Grundgebühr (wie 2019 10,00€) -598.795,20 0,00
Grundlage für Gebührenkalkulation (Mengengebühr) 1.363.077,80 952.372,41 19.286,29

0,67

Schmutzwasser Regenwasser
bei cbm bei rech qm

Wert für 2019 630.000 2.684.161
Sicherheitsabschlag (Wetter, Einwohner) -5.793 -796

rechnerisch 624.207 2,19€                   0,35€                2.683.365

nachrichtlich: genommene Gebühr 2019 1,61 0,31



Gebührenkalkulation Plan 2023
Nr. Bezeichnung Betrag SW RW MW KKA

Gruben

1 Betriebskosten 1.630.101,00 1.214.751,27 273.693,96 122.746,61 18.909,17
Anteile für die Kalkulation 74,52% 16,79% 7,53% 1,16%
Anschluß Hembsen 49.899,00 49.899,00
4.Reinigungsstufe 0,00 0,00 0,00

2 Personalkosten (in BK enthalten) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Verhältnis KR 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Abschreibungen 1.012.558,75 549.366,89 418.591,79 44.350,07 250,00
Verhältnis Buchwert 54,28 41,34 4,38 0,00
4.Reinigungsstufe 0,00 0,00 0,00

4 Kalkulatorische Zinsen 576.106,49 312.652,99 238.162,42 25.291,08 0,00
Verhältnis AV Buchwert 54,27 41,34 4,39 0,00

5. Kostenüberdeckung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 abzgl. Erlösabzüge -230.000,00 -173.397,00 -38.847,00 -17.526,00 -230,00
75,39 16,89 7,62 0,10

1.903.374,15 891.601,17 174.861,75 18.929,17
Mischwasserkostenverteilung 87.430,88 87.430,88 -174.861,75

1.990.805,03 979.032,05
Grundgebühr (wie 2019 10,00€) -598.795,20 0,00
Grundlage für Gebührenkalkulation (Mengengebühr) 1.392.009,83 979.032,05 19.159,27

Schmutzwasser Regenwasser
bei cbm bei rech qm

Wert für 2019 630.000 2.684.161
Sicherheitsabschlag (Wetter, Einwohner) -5.793 -796

rechnerisch 624.207 2,23€                   0,36€                2.683.365

nachrichtlich: genommene Gebühr 2019 1,61 0,31



�

¡ � �

¡��

¡��

¡�� �

¡��

¡ �

¡��

¡��

¡��
�

�¡

�

¡ � �

¡��

¡��
�

�¡

¡ �
�

s

¡�� �

¡��

�¡

¡ � �

�

�

¡��

�s 

w v {~�� �



�¡

¡ � �

�

¡��

¡�� �

¡��

¡��

�

�¡

¡ � �

¡��

¡��

¡�� �

�¡

¡ �

¡��

¡��

¡��

¡�� �

¡|�

¡ �

¡��
�

¡��

¡�� �

��

�


